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Die Burgermeister von Burgdorf 1420—1822

Heinz Fankhauser

I. Das Amt des Burgermeisters

Unter den zahlreichen Ehrenstellen, welche die Stadt Burgdorf zu vergeben

hatte, waren das Burgermeister- und das Venneramt die einflußreichsten.

Seinem Namen entsprechend, war der erstere Wortführer der Burgerschaft und

ihrer maßgebenden Vertretung, des Kleinen Rates1. Bis 1659 nahm er den

Rang nach dem Schultheißen ein2 und führte bei dessen Abwesenheit den

Vorsitz im Kleinen Rat. Das Amt des Burgermeisters war neben dem des Venners

die Krönung der politischen Laufbahn in Burgdorf. Der Weg dazu führte
über eine mehr oder weniger lange Mitgliedschaft im Großen (32er-) und im
Kleinen (12er-) Rat3. In diesen beiden Räten bestand ausreichende Möglichkeit,

seine Qualitäten bei verschiedenen Stadtämtern unter Beweis zu stellen:

Zollner, Einunger, Siechenvogt, Kirchmeier, Unterspitalvogt und Großweibel
als Ämter des Großen Rates; Klosterschaffner, Kornverwalter, Oberspital-,
Lotzwil- und Graßwilvogt als Ämter des Kleinen Rates4. Jeder Burgermeister
hat denn auch mehrere dieser Beamtungen versehen5.

Wahl6 und Amtsantritt fanden in der Regel im Dezember statt, wobei für
letzteren der 27. (Johanni im Winter) Stichtag war7.
Die Amtszeit war verschieden lang: bis zur Reformation in der Regel ein bis

zwei, bis 1637 drei8, bis 1664 fünf, nachher wieder drei und ab 1719 vier
Jahre 9.

Die Amtsrechnungen mußte der Burgermeister halbjährlich ablegen, Johanni
im Sommer (24. Juni) und Johanni im Winter10.
Was gehörte nun zum Pflichtenkreis eines Burgermeisters? Darüber geben uns

am besten die Eidbüchlein von 1559 und 161$ Auskunft: «Also schwert der

Burgermeister. Was Im von der Statt wegenn über antwurt, Es sye an Söü-

menn, an pfennigenn an umbgelt, oder an rentenn, an gültenn, an Zinsenn

oder an anndren Zufellenn dasselbig trülichenn Inzuschrybenn, unnd der

Statt das Ir trülichenn zubehalten, unnd Irenn nutz zuschaffenn, und Ihrenn
schadenn zewennden, Es sye an büwenn, oder an anndren stucken, ouch der
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gmein Irenn nutz zufürdren, unnd Irenn schadenn für zukhommenn... unndt

was Imme vom Schuldtheiß unnd rhadt fermelt, bevolchen oder beschlossen

wirt, darob zesyn, das sölichem ohn allen Verzug nachkhommen, vollzogen
unnd verrichtet werde unndt dran zesyn, Das ein Statt und gemeine

Burgerschafft, by Iren fryheiten, allt gut harkhommen gewhonheiten, Satzungen,

Ordnungen, recht unnd grechtigkeidt verblyben, bestan unnd erhallten werden

möge, Alle gverd hindan gsezt11.»

Der Burgermeister-Eid hat sich in dieser Form über 200 Jahre erhalten und

lautet in der Stadt-Organisation von 1804:

«Überhaupt schwört jeder Beamte... vor allem aus der Stadt Burgdorf Treu
und Wahrheit zu leisten, ihren Nuz, Ehr und Frommen zu fördern und Schaden

zu wenden; sodann jeder derselben annoch insbesondere, und zwar der

Burgermeister: Die Vollziehung der Ihme von dem Rath seines Amtes halb

zukommenden Aufträge jeweilen ohne Verzug zu befolgen und veranstalten;

alles ihme, es seye von Windfall- oder sonst gefälltem allfällig verarbeitet-

oder unverarbeitetem Holz, von Umgeld, Böspfennig, Dorfgeld12 oder

je anderem zu beziehen angewiesen wird, zu erheben und auf der Stadt Rechnung

zu tragen.. ,13.» Über weitere Obliegenheiten des Burgermeisters steht

in derselben Organisation: «Er hat über alle Gebäü, Brüken und Straaßen,

Gassen-Pflaster, Emmen Wehren, Brunnen etc. die Aufsicht und dieselben zu
unterhalten... Er hat doppelte Bürgschaft14 zu stellen, von denen jeder ein

liquides Vermögen von wenigstens L. 3'000 zu forderen ist... Die Amtszeit
dauert Sechss Jahre15...»
Dieser Aufgabenkreis, mit Hauptakzent auf dem Bauwesen, hatte sich nach

dem Franzoseneinfall von 1798 zum Amt eines Bauinspektors hin entwickelt16.
Deshalb betitelte der damalige Burgermeister seine Amtsrechnung für die

zweite Hälfte 1799: «Mein David Jakob Kupferschmids, gewesenen
Burgermeisters und nunmehrigen Bau Inspectors der Stadt Burgdorf, Neünte Rechnung

17.»

1804 wurde er wieder «Burgermeister» genannt18. Als der letzte 1822

demissionierte, erhielt sein Nachfolger (Werkmeister Albrecht Schläfli) den Titel
eines Bauherrn19. 1829 wurde auch dieses Amt suspendiert und eine Instruktion

für den zukünftigen Bauinspektor, der dann 1831 in der Person von
Architekt C. A. R. Roller seine Stelle antrat, ausgearbeitet20.

Was die Besoldung betrifft, so war «selbiges Amt aber keineswegs nach

proportion der großen Müh, so ein getreüwer Amtmann darbey hat, salariret.. .21.»

Immerhin erhielt er nach dem Besoldungen-Rodel von 1666 jährlich 200
Pfund in barem Geld «undt zenuzen ein Matten gegen Oberburg haltet un-
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gfahr 3 madt. Item noch etlich Obsbäüme zu Oberburg uff mhrn. thwing und

Allmendt. Auch dises mit und neben syner ordinarj Raths-besoldung22.»

1732
23 wurde die Besoldung auf 180 Kronen (600 Pfund) heraufgesetzt und

erfuhr auch nach der Helvetik keine Erhöhung mehr24.

Tat sich ein Burgermeister «bey Verwaltung dieses ihme anvertrauwten Amts

durch aufrichtige Treüw, unermüdeten Fleiß und Sorgfalt» besonders hervor,

so erhielt er manchmal von der Stadt «einiche gratification» oder «re-

compens25», sei es in Form von Geld26, einer Bewilligung zum Wässern seiner

Matten27, ein Stück «Aerterich» (Land28) oder sogar die Erlaubnis, «in der

Statt Kosten ein anständiges neüwes Sommerhäüßlin aufbauwen zu lassen29.»

Burgermeister zu sein, war keine leichte Aufgabe und verlangte den Einsatz
eines ganzen Mannes. Deshalb kam es vor, daß einer sich von anderen Ämtern

zu entlasten versuchte, wie z.B. Michel Schläfli (Nr. 53) als

Waisenrichter30 oder Friedrich Bärthi (Nr. 59) als Hauptmann der «Compagnie
Haßli»31. Bei angegriffener Gesundheit («lybs Schwachheit»32) oder im
Todesfall 33 mußte ein Statthalter ernannt werden, der die Amtsperiode und die

Amtsrechnung zu Ende führte. 1765 gelangte der Kleine Rat zur Erkenntnis,
«weilen wegen der Mannigfaltigkeit der dem Burgermeister-Amt anhangenden

und je mehr und mehr sich häufenden Geschäften dieses Amt nohtwen-

digerweis auch unbeschwärlicher wird, derowegen dann MeH. eine Commission

zuverordnen gutgefunden, welche überlegen soll, wie die Last dieses Amts

um etwas erleichteret und das gemeine Beste desto mehr geäüfnet werden

könne...» Als Resultat wurde dem Burgermeister die Aufsicht über die

Gutenburg-Waldungen sowie der dortigen Bannwarte abgenommen und dafür
ein besonderer «Inspector» bestellt (ein Vorläufer des späteren
Oberwaldinspektors). Die Aufsicht über die Zimmerleute fiel ebenfalls dahin34.

Saumseligkeit konnte für einen Burgermeister finanzielle Nachteile zur Folge
haben. So lesen wir in einem Ratsmanual: «Der H. Burgermeister Leuw soll

beyr Verantwortung aufgeforderet werden, nachzuforschen, wie es sich wegen
dem Holzfällen des H. Heggis, im Ziegelschachen, verhalte, und beyr nächsten

Session seinen Rapport erstatten.» Ein paar Tage später: «Da MewgH.
Burgermeister Leuw keinen Rapport wegen dem Holz gemacht hat, soll

er, der H. Leuw, für den dissörtigen Schaden verantwortlich seyn35.» Bei

wichtigeren Unterlassungen wurde sogar gedroht, «die Sache seinen Bürgen

zu melden36.»

Eine Amtstätigkeit, die sich ausschließlich vor den Augen der Öffentlichkeit
und des gestrengen Rates abspielte, rief selbstverständlich hie und da die

Opposition auf den Plan. So hatte sich im Jahre 1705 der Kleine Rat damit zu
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befassen, «daß Sonntag Nachts an dem Kreützladen neben dem Rahthauß ein

schandliche Pasquill (Schmähschrift) mit grünem Wachs angehefftet worden,
darinnen Er theils schlimmer Amtsverwaltung, theils der Tyranney gegen
Seinem Nebendmenschen, auch übeler Haußhaltung mit dem Stattgut und

anderer Gottlosigkeiten halb schandlich durchgezogen und an Ehren angriffen

seye, welches Er nicht ungeandet lassen könne» 37...
Ein anderer Ratsherr und späterer Burgermeister «wurde unlängsten in der

Schal hinderruks einen galgenmäßigen Buben gescholten» 38 und ein andermal

mit «Hurenbub» 39 tituliert.
Es war also schon damals möglich, daß ein Ehrenamt nicht nur Ehre
einbrachte.

II. Die Burgermeister-Amtsrechnungen

Die älteste Amtsrechnung stammt von Lienhard Kumly (Nr. 2). Bis 1600 sind sie

nur vereinzelt vorhanden und von da an mehr oder weniger lückenlos bis 18221.

Eine Haupteinnahmequelle waren die Weinabgaben2 und die vielerlei Bußen,

bei den Ausgaben verschlangen das Bauwesen («Handwerker-Cönten») und
die Besoldungen den größten Teil.
Eine Anzahl Rosinen aus den Burgermeister-Rechnungen möge die Vielfalt
des «Innehmens» und «Ußgebens» illustrieren:
«Von Hanns Ochsenbein dem mezger ein büß empfangen umb das er zu nider
Oesch, da dann der prästen under dem Vych gsin, zemezgen khoufft, 5 Pf.3»

«Denne vonn Caspar Büller, das er vor dem undernThor gegen demSchüzen-
huß mit dem schwärt in die Heg ghouwen, Büß 3 Pf. 4»

«Wyter von Ulli Khouffman, das er am Vaßnachtmärit mit dem Knecht zur
Cronen gschlagen unnd Gott gelesteret, 5 Pf.5»

«Wyter vonn deß Ammans zu mülchi dochter wägen einer Unzucht, 2 Pf.6»
«Noch von Mattys, wegen übel tractierung Seiner frouwen, von Räht und

Burgeren uferlegte Straff empfangen, 100 Pf. 7»

«Johannes Lorentzo und Peter Rambelli, zwey venetianische Materialisten,
welche verfälschte Drogues bey sich geführet, und darmit unerlaubter weis

husieret, sind zu Büß condemniert worden, um 10 Pf.s»
«An gehaltener Brotfekung den 27sten Jan. 1729 sind folgende Pfister wegen
allzugeringer Gewicht ihres Brots gebüßt worden, als Hr. Bendicht Stäli um
2 Pf. 10 sh, Hr. Bendicht Aeschlimann um 2 Pf., Fr. Einungerin Stäli um
10 sh und Mr. Johannes Plüß um 1 Pf., thut samethafft 2 Kr. 6 bz. 1 xr. 9»

«Auf Johanni im Sommer letzthin haben die 4 angenohmene junge Burger,
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Johannes Dübeid, Christian Trechsel, Hans Ullrich Grimm und Jacob Ris,
das gewohnte bürgerliche annehmungs Gelt per 5 sh erlegt, thut 7 bz. 2 xr.10»

«Samuel Schläfli, Kupferschmied, welcher eine äußere Frauw (Nichtburgerin)
geheürathet, soll deßwegen nach MeH. Ordnung 20 Thlr. Einzug Gelt, halb
zuhanden deß Burgermeister Amts und halb in den unteren Spithal erlegen,

thut für dieses Amt 12 Kr.11 »

«Denne das der Spittalzug der Frouw würthin zur Cronen under zwöymalen
vier faß Ryffwyn, unnd dem Stattschryber ouch zwöy Ryffaß von Solothurn

gfürt, von Jeder Furung 4 Pf. empfangen, thut 8 Pf.12»

«Als die Uhren Im Kilchthurn besichtiget worden, gienge Zehrung auf, 1 Pf.

13 sh 4 d. Item dem Uhrimacher hinder Oberburg, von außbutz- und
Verbesserung derselben zalt 40 Pf. Denne für Kertzen, Isentrad, Ein Trunck

Wyn, ouch Trinckgelt, da Ihme darzu stat, zusamen 5 Pf. Und dann von
außbutz- und Verbesserung der Uhr bir Schaal entricht 16 Pf. und dem Sige-

risten für Sein Müy, daß Er Ihme geholffen 16 sh, bringt alles zesamen 63 Pf.

9 sh 4 d.13»

«Denne alls die Zimmerlüth ein nüws Thor zum Rütschelenthurm gemacht,
unnd der Schlosser dasselbig beschlagen unnd gehänckt, ist durch sy zum
Bären ufgangen, 1 Pf. 14 sh 8 d.1+»

«An letzter general Musterung forderte Hr. Bärenwirth Grieb für das Trac-

tament MehH. Land-Majoren Stürlers und seines H. Aide-Majoren Kienber-

gers, wie auch übriger eingeladener Ehrengäste, denen durch etwelche MeH.
gesellschafft geleistet worden, samethafft 22 Kr. 24 bz.15»

«2 gastmall, alls Jr. Anthoni von Erlach unnd Hr. Fröüdenrych allhir gsin,

thut 1 Pf. 6 sh 8 d.16»

«Thobyam Kläncken dem Goldschmied für dry tischbächer, die 29 lot wä-

genn für Jedes Lot zalt 16 Batzen, thut 56 Pf. 17 sh 4 d.17»

«Ein par von denen alten Statt Schenk Kannen zu verschmeltzen und nach

dem gegebenen Modell umzugießen, bezahlte dem Mr. Johannes Hürsch,

Zinngießer von 36 Pfund per 4 bz., 5 Kr. 19 bz.ls»
«Denne Mr. Hylarium Dürr dem Flachmahler von 141 führ Eymern (Feuereimer)

der Statt Ehren wappen zemalenn, für ein Jeden zalt 4 sh, thut 28 Pf.

4 sh.19»

«Wyter umb acht Bücher Bapyr mit der Jugendt der Schullen Knaben unnd

Döchtern an Ir gehaltner Ostern (Sängerostern) zeverkurzwyllen, 3 Pf. 6 sh

4d.20.
«Einem vertriebenen Heren, sampt Seiner Frouwen und Khind, von Roschel,

unserer religion, verzerten by Jacob Im Hof, so ich uß mH. gheiß zalt, 2 Pf.21»

9°
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Titelblatt der Amtsrechnung des ersten Halbjahres 1734
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« Wyter einem thütschen Rütter, wellicher luth syner Paßborten lange Zyt
wider den Thürckenn kriegt, 10 sh.22»

«Die Lichter in der Stadt und bey den Thoren zu Nacht anzuzünden, ist

halbjährlich geordnet, 10 Kr.23»

«Des Bürgers Abraham David Im Hoofï sel. Witwe, für vom 2<jsten Decem-

bris 1797 biß den I2ten Juny 1798 zu den Stadt-Laternen, zu den Thoren,
auf den Kirchthurn und in das Wächter Häüslin geliefertes Oehl, laut Conto

87 Kr. 20 bz.24»

Der Franzoseneinfall von 1798 wirkte sich ebenfalls in den damaligen
Amtsrechnungen aus:

«Denen Feürläüferen, so nach Frauwbrunnen gelaufen, entrichtet für 16

Mann per 1 Pf. und dem rufenden Wächter 10 sh, macht 3 Kr. 7 bz. 2 xr.25»

«Und für 11 Mann, so nach der Brunst im Schloß Brandis gelaufen, ebenfalls

per 1 Pf., auch 3 Kr. 7 bz. 2 xr.26»

«Für die wegen den eingefallenen unruhigen und unsicheren Zeiten unterm
10. Hornung anbefohlenen Scheür-Wachten, bezahlte: Vom 10. biß 17. Hor-

nung bey den oberen und bey den unteren Scheüren, jeden Orts per 4 Mann,
macht für 8 Mann für 8 Nächte per 4 bz., 10 Kr. 6 bz.27»

«Für 4 Publikationen durch den Trommelschlag an den Tambour Plüß,

15 bz.28»

Bis 1691 wurde das römische und von da an das arabische Zahlensystem
verwendet 29. Der Übergang von der Pfund- zur Kronenwährung datiert in das

Jahr 1725 30.

Zum Abschluß noch eine Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben

vom 16. bis zum 19. Jahrhundert (abgerundet auf ganze Pfund oder

Kronen):

Einnahmen Ausgaben

I53° II 1 128 Pf. 1 140 Pf.

1558 II (H O 1 085 Pf.
OOvoM I 1862 Pf. 1 673 Pf.

léjO I 3 124 Pf. M OO 00 hj

I7OO I 4 406 Pf. 3 281 pf.

1725 I 1 007 Kr. 890 Kr.

1750 I 1 764 Kr. 2 062 Kr.
OO00 I 3 466 Kr. 4254 Kr.
00M00M I und II 3 677 Kr. 3 659 Kr.

1819 I und II 13 484 Fr. 17 090 Fr.
1822 I und II 8 063 Livres 10 763 Livres
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III. Ausgewählte Biographien

Aus der Vielfalt der 96 verschiedenen Burgermeister möchte ich bloß zwei

hervortreten lassen. Ihre Gegensätzlichkeit gibt einen aufschlußreichen
Einblick in gewisse Lebensverhältnisse Burgdorfs im 18. Jahrhundert.

Abraham Trachsel (siehe Nr. 64)

Seine Familie stammte ursprünglich von Hindelbank und bürgerte sich 1574

zu Burgdorf ein. 220 Jahre später starb dieses Geschlecht mit dem Apotheker
Albrecht Trachsel aus, der in der zweiten Generation die Kleine Apotheke

geführt hatte \
Abraham Trachsel war Goldschmied und verheiratet mit Maria Mathys, der

Schwester seines Vorgängers im Bürgermeisteramt2.
Als er 1725 sein Amt antrat, war er bereits 60 Jahre alt.
Abraham Trachsel und seine Familie machten der «Statt und Burgerschafft

zu Burgdorff» viel zu schaffen. Anlaß zu Beschwerden gab bereits seine

2. Amtsrechnung: «Nachdemme Herrn Burger Mr.Trachsels zweyte halbjahrs

Rechnung um etwelcher dem amts Reglement zu wider lauffender Punckte

willen eingestehet und von MeH. Räht und Burgeren der Oeconomey
Commission anbefohlen worden, dieselbige genäüwer zu untersuchen, auch ein

Gutachten abzufassen, ob und wie viel der Hr. Burger Meister wegen über-

trettenen Reglements zur Ersazung anzugehen seye3. ..»
Das Ergebnis des Gutachtens lautete durchaus nicht günstig für Trachsel:

«.. worbey sich dann nicht undeütlich erfunden, daß derselbige durch allerhand

Eigennutz, will nicht sagen Malversation, wieder das Ihme vorgeschriebene

Amts-Reglement sich vergriffen. Deßwegen Er für dasjenige, so Er in
seinem ersten Amts Jahr ohnerlaubter weis an seinen Nagel gezogen, zum
Zeichen schuldiger Ersatzung zwar um Kr. 45. angesehen. Diese aber Ihme

nicht nur völlig nachgelassen und geschenket, sondern über diß auch noch die

fernere Verwalt- und gäntzliche Außbedienung des Amts, in Hoffnung künff-

tiger Correction, zugeben und vertrauwet worden 4.»

Als er dann sein Amt endlich ausbedient hatte, stellte es sich heraus, daß er

2 Taler, die er vom Venner erhalten, nicht in seiner Rechnung aufgeführt
hatte5. Stadtschreiber Rüthi versuchte während 4 Jahren, zu diesem Geld zu

kommen, mußte sich jedoch immer wieder «mit lären Vertröstungen» zufrieden

geben Schließlich faßte der Rat den weisen Beschluß, daß «MeH. nichts

desto weniger um Frid und Ruh willen diese auf Ihren Conto nehmen. In-
maßen selbige auf MewH. Venners morndrige Gewölbs-Rechnung ins Auß-
geben gesetzet werden sollen .7» Ungeachtet dieser großzügigen Geste wurde
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die ruhe- und friedensuchende Bürgerschaft durch «diesen unruhigen Mann»

mit dem «hartnäckigen und störrigen Kopf» weiterhin «behäliget und mole-

stinieret, so wohl publice als privatim».
Der einzige Sohn, Isaac (1698-1764), der als Notar eine Zeitlang die Graß-

wil-Schreiberei versah, jedoch bald einmal seines Amtes enthoben werden

mußte, war ebenso als «eigensinnig» und «widerspänstig» bekannt wie sein

Herr Vater8.
So beklagte sich 1730 David Albrecht Grimm, «Hr. Isaac Trachsel seye

Ihme mitten auf der gassen mit aufgehabener Faust nachgegangen, und habe

gesagt, Er wolle es bey Gott dem donners Schindterli, dem Dreßli reisen9».

Wegen einem Pferdetausch mit Bendicht Aebi von Kirchberg begann Isaac

1733 einen Prozeß, «welcher doch vor Anhebung des Trolls kaum 100 Bz.

gekostet hätte; bißhero aber an allseithige Kosten etlich hundert Kronen nach

sich gezogen» 10. Die Prozeßkosten konnte er natürlich nicht bezahlen und

wurde deshalb in Gefangenschaft gelegt11. Als ihn seine Mutter im Schloß

besuchen wollte, hielt ihr der Stadtbott Stähli «das Fusil» unter das Gesicht,

worüber sich dann alt Burgermeister Trachsel beim Rat beklagte12.

Die «Decadentz seines Haußwesens» nahm ihren weiteren Verlauf13.

1739 wurde «Frau Maria Matthyß, Ehegeliebte von Trachsel, ...nach Inhalt
Hochobrigkeitlicher Ordnung in die Freyheit und Befugsamme gesetzet, für
ihren Ehegeliebten um eine aufzebrechende Summ von Zwey Tausend Pfunden

Capital» aus ihrem Weibergut bereitzustellen14. 1740 hörte man aus

TrachselsHaus an der Schmiedengasse ein entsetzliches Lärmen, das wohl von
einem Streit mit seinem Sohn herrührte15. 1741 erfolgte der Geltstag, «nach

dessen Verführung sich erfunden, daß über 3000. Pf. an Ihme verlohren

gegangen.
Dieweilen nun nach dem Inhalt MrgdH. Sazung ein Vergelts-Tageter, an
deme seine Gläubiger verlürstig worden, seiner getragenen Ehrenstellen
verfallt und unwürdig wird; mithin dann durch sothanen leidigen Casum des

H. Trachsels ehmals getragene Rahtsstell dermahlen verlediget ist» 16.

Zum Verlust der Ratsstelle als «Vergeltstager» gehörte der Einzug des

Ratsherren-Siegels, das «alt Burgermeister Trachsel durch H. Großweibel abge-

forderet werden solle» 17.

Anläßlich der geltstaglichen Steigerung fiel Trachsels Haus an der

Schmiedengasse an die Gesellschaft zur Pfistern, «welches aber bis dato von Trachsel

noch nicht geräumt worden sei». Trachsel sollte nun durch denWeibel «förmlich

aus dem Haus geboten» werden und nach 14 Tagen dürfte Gewalt
angewendet werden18.
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Trachsel verfaßte nun eine Klageschrift mit 9 «Klag-Pünckten». In der

Entgegnung hält der Rat fest, daß «Hr. Trachsel schon sint geraumen Jahren

allhier zu Burgdorff alles in Confusion und Unordnung gebracht, die Statt
und Burgerschaflft mit Injurien, Calumnien, auch allerhand anderen fast un-
zehlichen anfechtungen geplagt und insultiert, wie nicht weniger in vielfaltige
Müh, Verdrießlichkeiten und große Umkösten gebracht worden; solches alles

umständlich zu erzehlen und klärlich zu beweisen, würde eine allzu weitläuf-
fige Histori außmachen» 19.

Sogar Schultheiß Steiger wurde von den «tröllsüchtigen und unruhigen Leu-
then» nicht verschont, schrieb ihm doch Vater Trachsel im Juni 1741, «er

seye nohtgedrungen zuberichten den kläglichen Zustand seines unglükhafften,

nun leyder völlig rasenden Sohns halber. Die Christliche anständigkeit leide

nicht, daß dieser Mönsch länger bey den Elteren seye» 20.

1746 will Siechenvogt Albrecht Dysli die ganze Familie aus seinem Haus werfen

und «H.Vogt Fisch ist aufgetragen Nachdenckens zu halten, wo und wie
der ohnvermögliche alte Hr. Burgermeister Trachsel einichermaßen und mit
wenigsten Kosten versorget werden könne» 21. Es wird auch erwogen, «wan
Er sich darzu verstehen wolte, wären MeH. geneigt, Ihne auf das Land zu

verdingen» 22.

Es kam aber nicht soweit, sondern es wurde ihm «im oberen Spithal ein

Stübli eingeräumt» und «anneben durch den H. Oberspithalvogt wöchentlich

2. Brot und 2. Bz. in Gelt außgerichtet; aus dem unteren Spithal aber die

übrige ordinari Kost ab dem oberen und besseren Tisch verabfolget, wie nicht

weniger das erforderliche Wüschen, heizen und Bett machen durch jemand
aus dem unteren Spithal verrichtet werden... Das oben verordnete aber soll
ihme nur so lang außgerichtet werden, als Er sich still und eingezogen
aufführen wird» 23. Ein Jahr später erhält er eine wöchentliche Almosenaufbesserung

von 1 Batzen, «darbey Ihme aber angezeigt werden soll, daß das

genießende Almosen nur Ihme, nicht aber seinem Sohn und dessen unnützen
Hünden gewidmet seye; Mithin der Sohn fort- und sein Brodt selbst zu
suchen gewiesen, die Hünd aber gäntzlich abgeschafft werden sollen» 24.

Trotz einem darauffolgenden Ultimatum, die Hunde innert vier Wochen

abzuschaffen, ansonst der Wasenmeister dafür sorgen würde, bellen sie 1751
immer noch fröhlich weiter. Ob die letzte Drohung, dem alten Trachsel sein

bisher ausgerichtetes «Freitag-Brot» so lange vorzuenthalten, bis sein Sohn der

Aufforderung nachgekommen sei25, etwas gefruchtet hat oder nicht, darüber

schweigen die Akten. Jedenfalls hat der junge Trachsel mit seinen «vielfaltigen

ungereimten Tröl-Händlen und fast wahnsinnigen extravagantzen sint
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mehr als 20. Jahren» immer von neuem wieder für allerhand Abwechslung
in der ruhigen Stadt gesorgt26. So beklagte sich Weißgerber Heggi, daß ihn
der junge Trachsel «verwichenen Montags Nachts mit einem Hand Bielin»

tätlich angegriffen habe. Trachsel wurde nur bestraft wegen verbotenem Waf-
fentragen, Heggi dagegen mußte die Gerichtskosten bezahlen 27. Dieses Urteil
wurmte Heggi offenbar sehr, denn ein paar Monate später hatte er Trachsel,

mit Hilfe von Drechsler Dür, hinter dem Schloß «so übel tractiret», daß

Trachsel sich nach Hause tragen lassen mußte2S.

Der Rat sah sich endlich veranlaßt, an die gnädigen Herren von Bern zu
schreiben: «Wir befinden uns mit einem ungearteten Burger beladen ...»
Trotz seinen «starken Leibs-Kräfften, darauf Er allezeit viel getrozet», trage
er nichts bei zu seinem Unterhalt, sondern esse vielmehr noch die seinen

Eltern zukommende Nahrung ihnen «vor dem Maul wegg.»Er «tractiere» sogar
seine Eltern nach seinem «zornmühtigen temperament offtmahls auf das

schnödeste», so daß irgendwann mit einem schlimmen Unglück gerechnet

werden müsse. «... könnten demnach Er. Gnd. gutheißen, daß der gedachte

Trachsel um angezogener Ursachen willen in einiche erlaubte Kriegsdienst
verschikt und übergeben werden Allenfalls Er sich nicht freywillig darzu

verstehen, sondern, wie wir nicht zweiflen, dargegen sperren wollte, Er mit
gewalt weggenohmen und einem Werber übergeben werden möge29...»
Für alt Burgermeister Trachsel wurde stets von neuem wieder in großzügiger
Weise gesorgt. So wurde Einunger Schnell beauftragt, «in der Statt Kosten

100. Wedelen zu seinem quartier lieferen lassen» 30. Etwas später wurde ihm

«eine neüwe Kleidung» bewilligt31. Ein andermal verordnete der Rat, «daß

Hr. Abraham Trachsel in einem Badhaus oder anderswo auf der Statt Conto

hin, nach und nach biß auf Pf. 4. verzehren und solche nachwerts durch

MewH. Venner bezahlt werden mögen» 32. Schließlich wurde beschlossen,

ihm «sonntäglich 1 Pf. Fleisch» zu verabfolgen33 und «zu seiner Extra-
Erquikung durch MewH. Venner außzurichten geordnet Pf. 4.» in barem

Geld31.

1750 wurden Frau Trachsels «Effecten und Mobilien» versteigert und

«gutgefunden, diese Leüth fürohin unbevogtet und sich selbsten zu überlassen;

welches durch den Kleinweibel in allen Läden und bey denen Wihrten und
Pintenschenken angezeigt werden soll, mit Verdeüten, daß MeH. um alle

Schulden, so die Fr. Trachsel fürohin machen werde, niemandem weder
Bescheid noch antwort geben werden» 35.

1751 verstarb «H. alt Burgermeister Trachsels Frauw, ein Exempel der Eitelkeit

und Vergänglichkeit deß zeitlichen Glüks, da dise Eheleüt im höchsten
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Flor lange Jahr biß in ihr Alter gelebt, in größtem Ansehen gewesen, entlich

aber durch unordenliches Leben ihres Eintzigen Sohns in solche Armuth und

Elend gerathen, daß sie im Oberen Spital sind einquartiert worden. Sie ware
eine Persohn von vielem Verstand, vieler Lectur, und angenehmer Lebens-

Manier» 36.. Ein Jahr darnach folgte ihr Abraham Trachsel, 87 Jahre alt,
«gächen Tods» 37.

Samuel Funkhäuser (siehe Nr. 65)

Als Sohn eines Burgermeisters und Leinwandfabrikanten geboren, fanden sich

bei seiner Taufe im Jahre 1676 vornehme Paten in der Stadtkirche zu Burgdorf

ein: «Hr. Samuel Früsching, gewesner Schultheiß zu Burgdorff; Hr.
Andres vo Bonstetten, der zyth Schultheiß allhier; Susanna Imhooff1.» Sein

Weg schien geebnet zu sein.

Doch seiner politischen Laufbahn in Burgdorf stellte sich 1713 ein

erwähnenswertes Hindernis entgegen. Nachdem er seit bald 3 Jahren im Rat saß,

hinterbrachte Christian Dysli (1680-1748), Pfister allhier, den gnädigen Herren

in Bern «einen falschen Zedel», worin Fankhauser «pro infami erklärt
und sein Namen an schmächlichen orten angeschlagen worden wäre». Dysli
gab vor, «daß es eine von dem H. Commendanten auf Hohen Twiel mit dessen

Pitschafft und Unterschrifft authorisierte Attestation seye; weßwegen
Mhh. Schuldtheiß Ihme H. Fankhauser verdeüten lassen, sich deß Rahts
zuenthalten und sich genugsam zujustificieren» 2...
Schultheiß Albrecht Knecht berichtete darüber nach Bern, daß «dem Hr.
Samuel Fankhuser deß Rahts zu Burgdorff gewüsse Sachen aufgerupfet» worden

seien, «so da in seiner Jugend zu Hohentwiel ergangen». Ihre Hoch-
fürstl. Durchlaucht zu Württemberg hätten ihm aber seinen «Exceß pardo-
niert», wie aus den vorgewiesenen Attestaten deutlich hervorginge. Der Rat

zu Bern beschloß, «daß das Original diser Attestaten verrissen und cancelliert

werde, und mehrgenannter Fanckhuser in seine Ehrenstell widerumb eingesetzt

werden solle, darby ihme überlassen sein soll, sein Recht gegen dem

Verleümder zu suchen» 3.

Tatsächlich wird einige Tage später in hiesiger Stadt «dieser Calumniant

Dyßli um dieses sein Verbrechen öffentlich zu Red gestellt, worüber Er
bekennt, daß Er solches aus unrechtmäßiger Räch gethan». Schultheiß und Räte
erkannten hierüber, «es solle der Christian Dyßli dem H. Fankhauser bey
offener Thüren und Fensteren eine förmliche und öffentliche Entschlachnuß

thun, und folglich die falsche Schmachschrift nach dem Befelch MegndH. und
oberen gänzlichen cancelliert, zerrissen und vollkommen abgeschaffet werden».
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